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der Schleusung von Migranten und der damit verbundenen Handlungen sowie zur Bekämpfung des Men-

schenhandels, 

 unterstreichend, dass die Mitgliedstaaten erkennen müssen, dass es sich bei der Schleusung von Mi-

granten und dem Menschenhandel, die zwar in manchen Fällen Gemeinsamkeiten aufweisen können, um 

zwei unterschiedliche Straftaten handelt, die im Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität und seinen Zusatzprotokollen entsprechend definiert sind und de-

nen mit unterschiedlichen rechtlichen, operativen und politischen Maßnahmen begegnet werden muss, 

 beklagend, dass es auf dem Mittelmeer immer noch zu tragischen Vorfällen kommt, bei denen bislang 

Hunderte von Menschen umgekommen sind, und mit Besorgnis feststellend, dass einige dieser Todesfälle 

Folge von Ausbeutung und Falschinformation durch grenzüberschreitende kriminelle Organisationen sind, 

die die illegale Schleusung von Migranten mit gefährlichen Methoden zum Zweck der persönlichen Berei-

cherung und unter kaltschnäuziger Missachtung menschlichen Lebens erleichterten, 

 mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, dass die Schleusung von Migranten im Mittelmeer, insbe-

sondere vor der Küste Libyens, immer noch stark zunimmt und Menschenleben gefährdet, und erneut erklä-

rend, dass sich unter diesen Migranten möglicherweise auch Personen befinden, die Flüchtlinge im Sinne des 

Abkommens von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge503 und des dazugehörigen Protokolls von 

1967504 sind, 

 in diesem Zusammenhang hervorhebend, dass Migranten, einschließlich Asylsuchender, ungeachtet ih-

res Migrationsstatus mit Menschlichkeit und Würde und unter uneingeschränkter Achtung ihrer Rechte zu 

behandeln sind, in dieser Hinsicht alle Staaten nachdrücklich auffordernd, ihren Verpflichtungen nach dem 

Völkerrecht, einschließlich der anwendbaren internationalen Menschenrechtsnormen und des anwendbaren 

Flüchtlingsvölkerrechts, nachzukommen, sowie betonend, dass die Staaten verpflichtet sind, soweit anwend-

bar, die Menschenrechte von Migranten ungeachtet ihres Migrationsstatus zu schützen, auch bei der Umset-

zung ihrer jeweiligen Migrations- und Grenzschutzpolitik, 

 in dieser Hinsicht die Notwendigkeit bekräftigend, die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Mi-

granten, insbesondere diejenigen der Frauen und Kinder, ungeachtet ihres Migrationsstatus wirksam zu för-

dern und zu schützen und die Frage der internationalen Migration durch Zusammenarbeit und Dialog auf 

internationaler, regionaler oder bilateraler Ebene und mittels eines umfassenden und ausgewogenen Ansatzes 
anzugehen und dabei die Rolle und die Verantwortlichkeiten der Herkunfts-, Transit- und Zielländer bei der 

Förderung und dem Schutz der Menschenrechte aller Migranten anzuerkennen und Ansätze zu vermeiden, 

die Migranten noch verwundbarer machen könnten, 

 unter Hinweis auf das Internationale Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See 

und das Internationale Übereinkommen über den Such- und Rettungsdienst auf See, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass die Situation in Libyen durch die Schleusung von 

Migranten und den Menschenhandel in, durch und aus dem Hoheitsgebiet Libyens verschärft wird und 

dadurch andere Netzwerke der organisierten Kriminalität und terroristische Netzwerke in Libyen unterstützt 

werden könnten, 

 eingedenk dessen, dass der Sicherheitsrat nach der Charta der Vereinten Nationen die Hauptverantwor-

tung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit trägt, 

 unterstreichend, dass die Regierung der nationalen Eintracht die Hauptverantwortung dafür trägt, ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen, um gegen die starke Zunahme der Schleusung von Migranten und den 

Menschenhandel durch das Hoheitsgebiet und die Hoheitsgewässer Libyens in der letzten Zeit vorzugehen 

und die damit verbundene Gefährdung von Menschenleben zu verhindern, 

 eingedenk der Notwendigkeit, die Anstrengungen zur Stärkung des libyschen Grenzmanagements wei-

ter zu unterstützen, in Anbetracht der Schwierigkeiten der Regierung der nationalen Eintracht, die Migra-

tionsströme durch das libysche Hoheitsgebiet effektiv zu bewältigen, und besorgt über die Auswirkungen 

dieses Phänomens auf die Stabilität Libyens und der Mittelmeerregion, 

 unter Begrüßung der Unterstützung, die die meistbetroffenen Mitgliedstaaten, einschließlich der Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union, und die Nachbarländer derzeit der Regierung der nationalen Eintracht 
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leisten, unter anderem unter Berücksichtigung der Rolle der Europäischen Agentur für die operative Zusam-

menarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (FRONTEX) und des konkre-

ten Mandats der Mission der Europäischen Union zur Unterstützung des integrierten Grenzmanagements in 

Libyen, 

 in Anerkennung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 20. Juni 2016 und der Presseer-
klärung des Friedens- und Sicherheitsrats der Afrikanischen Union vom 16. Februar 2016, in denen die Not-

wendigkeit wirksamer internationaler Maßnahmen zur Bewältigung der unmittelbaren und langfristigen As-

pekte der illegalen Migration und des Menschenhandels nach Europa unterstrichen wurde, 

 Kenntnis nehmend von dem Beschluss des Rates der Europäischen Union vom 20. Juni 2016, das Man-

dat der Militäroperation der Europäischen Union im südlichen zentralen Mittelmeer (EUNAVFOR Sophia) 

zu verlängern und um die Bereitstellung von Hilfe beim Kapazitätsaufbau und die Schulung der libyschen 

Küstenwache und der libyschen Marine bei Strafverfolgungsaufgaben auf See zu erweitern, insbesondere zur 

Verhinderung von Menschenschmuggel und Menschenhandel, 

 sowie Kenntnis nehmend von den laufenden Gesprächen zwischen der Europäischen Union und der 

Regierung der nationalen Eintracht über Migrationsfragen, 

 mit dem Ausdruck seiner nachdrücklichen Unterstützung für die von der Schleusung von Migranten 

und dem Menschenhandel betroffenen Staaten in der Region und unter Betonung der Notwendigkeit, die 
Anstrengungen stärker zu koordinieren, um diese gemeinsamen Herausforderungen im Geiste der internatio-

nalen Solidarität und der geteilten Verantwortung auf mehrdimensionaler Ebene wirksamer anzugehen, ihre 

Grundursachen zu bekämpfen und zu verhindern, dass Menschen von Schleusern und Menschenhändlern 

ausgebeutet werden, 

 in Anerkennung der Notwendigkeit, den Staaten in der Region auf Ersuchen dabei behilflich zu sein, 

umfassende und integrierte regionale und nationale Strategien, Rechtsrahmen und Institutionen zur Bekämp-

fung des Terrorismus, der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, der Schleusung von Migranten 

und des Menschenhandels zu entwickeln, einschließlich Mechanismen zu ihrer Umsetzung im Rahmen der 

Verpflichtungen der Staaten nach dem anwendbaren Völkerrecht, 

 betonend, dass die Bekämpfung der Schleusung von Migranten und des Menschenhandels, einschließ-

lich der Zerschlagung der Schleuser- und Menschenhändlernetzwerke in der Region und der strafrechtlichen 
Verfolgung der Schleuser und Menschenhändler, einen koordinierten, mehrdimensionalen Ansatz der Her-

kunfts-, Transit- und Zielländer erfordert, und ferner in Anerkennung der Notwendigkeit, wirksame Strate-

gien zu entwickeln, um von der Schleusung von Migranten und dem Menschenhandel in den Herkunfts- und 

Transitländern abzuschrecken, 

 nachdrücklich darauf hinweis]M
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 2. fordert die Mitgliedstaaten, die einzelstaatlich oder über Regionalorganisationen wie die Europäi-

sche Union tätig werden, erneut auf, mit der Regierung der nationalen Eintracht und miteinander zusammen-

zuarbeiten, unter anderem durch die Weitergabe von Informationen, um Libyen auf Ersuchen dabei behilflich 

zu sein, die Kapazitäten aufzubauen, die es benötigt, um insbesondere seine Grenzen zu sichern und Hand-

lungen zum Zweck der Schleusung von Migranten und des Menschenhandels durch sein Hoheitsgebiet und 
in seinen Hoheitsgewässern zu verhüten, zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, mit dem Ziel, eine 

weitere Zunahme der Schleusung von Migranten und des Menschenhandels in, durch und aus dem Hoheits-

gebiet Libyens und vor seiner Küste sowie die damit verbundene Gefährdung von Menschenleben zu verhin-

dern; 

 3. fordert die Mitgliedstaaten und Regionalorganisationen nachdrücklich auf, im Geiste der internatio-

na




